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V E R O R D N u N G E N

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Gerichtsvollzie-
herdienstes im mittleren Justizdienst (APOGvD) vom 20. April 2015
(2341/1 - II/E1 - 2013/6440 - II/E) – JMBl. S. 142 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des Gerichtsvollzieherdienstes 

im mittleren Justizdienst (APOGvD)

vom 20. April 2015

Aufgrund des § 23 Abs. 3 satz 1 des hessischen beamtengesetzes vom 27. mai 2013 
(gvbl. s. 218, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl.  
s. 578), verordnet die ministerin der Justiz im einvernehmen mit dem ministerium des 
inneren und für sport sowie dem direktor des Landespersonalamtes und der Landes-
personalkommission:

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Allgemeines
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§ 12 Ausbildungsabschnitt iii
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§ 15 beurteilungen, bewertung der Leistungen
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Dritter Teil

Prüfung
§ 16 zeitpunkt, gliederung und inhalt der Prüfung
§ 17 Prüfungsausschuss
§ 18 schriftliche Prüfung
§ 19 bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten
§ 20 Ausschluss von der mündlichen Prüfung
§ 21 mündliche Prüfung
§ 22 bewertung der Prüfungsleistungen, Abschlussnotenstufe
§ 23 Prüfungsniederschrift, Prüfungszeugnis
§ 24 verstöße gegen die Prüfungsordnung
§ 25 erkrankung, versäumnis
§ 26 Wiederholung der Prüfung
§ 27 rechtsstellung nach bestandener Prüfung

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 28 Übergangsvorschrift
§ 29 Aufhebung bisherigen rechts
§ 30 inkrafttreten

Erster Teil

Allgemeines

§ 1

Zulassungsvoraussetzungen

zu dem vorbereitungsdienst für den Laufbahnzweig des gerichtsvollzieherdienstes 
kann zugelassen werden, wer

1. a) die Prüfung für den Laufbahnzweig des allgemeinen Justizdienstes oder die 
Prüfung nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Anwärter des Jus-
tizvollziehungsdienstes vom 16. Februar 1972 (Jmbl. s. 86) bestanden und die 
Probezeit nach § 9 der hessischen Laufbahnverordnung vom 17. Februar 2014 
(gvbl. s. 57) abgeleistet hat und höchstens 50 Jahre alt ist oder

b) die Abschlussprüfung nach der verordnung über die berufsausbildung zur Jus-
tizfachangestellten/zum Justizfachangestellten vom 26. Januar 1998 (bgbl. i  
s. 195) bestanden und sich danach mindestens drei Jahre in diesem oder einem 
förderlichen beruf bewährt hat,
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2. mindestens 23 Jahre alt ist,

3. den besonderen Anforderungen des gerichtsvollzieherdienstes körperlich gewach-
sen ist und

4. in geordneten wirtschaftlichen verhältnissen lebt.

§ 2

Bewerbung

(1) die bewerbung ist an die Präsidentin oder den Präsidenten des oberlandesge-
richts zu richten. ihr sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. eine erklärung darüber, ob die bewerberin oder der bewerber schulden hat und 
gegebenenfalls welcher Art die schulden sind und in welcher höhe sie bestehen,

3. eine erklärung darüber, ob gegen sie oder ihn ein gerichtliches strafverfahren oder 
ein staatsanwaltschaftliches ermittlungsverfahren anhängig ist,

4. eine beglaubigte Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses,

5. eine beglaubigte Kopie der zeugnisse oder nachweise über beschäftigungen seit 
der schulentlassung.

soweit die zeugnisse nach satz 2 nr. 4 und 5 bereits in der Personalakte enthalten 
sind, kann auf diese bezug genommen werden.

(2) bewerberinnen und bewerber haben auf Anforderung ferner vorzulegen:

1. einen nachweis der staatsangehörigkeit nach § 7 Abs. 1 nr. 1 des beamtenstatus-
gesetzes vom 17. Juni 2008 (bgbl. i s. 1010), geändert durch gesetz vom 5. Febru-
ar 2009 (bgbl. i s. 160),

2. die geburtsurkunde, gegebenenfalls die eheurkunde oder Lebenspartnerschaftsur-
kunde sowie geburtsurkunden der Kinder,

3. ein amtsärztliches gesundheitszeugnis,

4. ein zur vorlage bei einer behörde ausgestelltes Führungszeugnis.

bei den in satz 1 nr. 1 und 2 genannten unterlagen genügt die vorlage einer beglau-
bigten Kopie.

§ 3

Auswahl

Über die Auswahl der bewerberinnen und bewerber und deren zulassung zum vorbe-
reitungsdienst entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts.
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§ 4

Schwerbehinderte Menschen

bei eignungsprüfungen, Aufsichtsarbeiten, Prüfungen sowie sonstigen Auswahlver-
fahren sind schwerbehinderten menschen sowie diesen gleichgestellten behinderten 
menschen die ihrer behinderung angemessenen erleichterungen nach den teilhabe-
richtlinien vom 12. Juni 2013 (stAnz. s. 838) zu gewähren. die entscheidung hierüber 
trifft die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts. bei dem mündlichen 
teil der Prüfung obliegt dies der vorsitzenden oder dem vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses.

Zweiter Teil

Vorbereitungsdienst

§ 5

Rechtsstellung

(1) der vorbereitungsdienst wird im beamtenverhältnis auf Widerruf geleistet. Abwei-
chend von satz 1 verbleiben die beamtinnen und beamten nach § 1 nr. 1 buchst. a 
während des vorbereitungsdienstes in ihrer bisherigen rechtsstellung.

(2) die beamtinnen und beamten führen während des vorbereitungsdienstes die 
dienstbezeichnung „gerichtsvollzieheranwärterin” oder „gerichtsvollzieheranwärter”.

(3) beamtinnen und beamten, die unmittelbar vor der zulassung zum vorbereitungs-
dienst als Justizfachangestellte beschäftigt waren, wird für den Fall, dass sie die Aus-
bildung nicht erfolgreich beenden, die rückkehr in ihre bisherige rechtsstellung zuge-
sichert.

§ 6

Ziel und Grundsätze der Ausbildung

ziel der Ausbildung ist es, gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher heranzubil-
den, die in der Lage sind, die ihnen zugewiesenen Aufgaben selbstständig mit sozialem 
und wirtschaftlichem verständnis zu erfüllen. Während der Ausbildung sind die Anwär-
terinnen und Anwärter in allen anfallenden geschäften zu unterweisen.

§ 7

Dauer und Gliederung der Ausbildung

(1) die Ausbildung dauert zwanzig monate und gliedert sich in:
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1. die einführende Ausbildung bei einem Amtsgericht, 
dauer: 0,5 monate (Ausbildungsabschnitt i);

2. das berufspraktikum i bei einer gerichtsvollzieherin oder einem gerichtsvollzieher, 
dauer: 7,5 monate (Ausbildungsabschnitt ii);

3. den fachtheoretischen Lehrgang i, 
dauer: 5 monate (Ausbildungsabschnitt iii);

4. das berufspraktikum ii bei einer gerichtsvollzieherin oder einem gerichtsvollzieher, 
dauer: 5 monate (Ausbildungsabschnitt iv);

5. den fachtheoretischen Lehrgang ii, 
dauer: 2 monate (Ausbildungsabschnitt v).

(2) die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts kann in einzelfällen aus 
wichtigen gründen die dauer der Ausbildungsabschnitte i, ii und iv abweichend fest-
setzen.

(3) soweit eine Anwärterin oder ein Anwärter für den Ausbildungsabschnitt ii, iii oder 
iv eine schlechtere beurteilung als „ausreichend” erhält, ist der betreffende Ausbil-
dungsabschnitt zu wiederholen. es können Abweichungen vom Lehrplan zugelassen 
werden. die verlängerung nach satz 1 ist nur einmal statthaft. Über die Wiederholung 
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts.

§ 8

Widerruf

erfüllen Anwärterinnen und Anwärter die an sie zu stellenden Anforderungen in körper-
licher, geistiger oder charakterlicher hinsicht nicht oder erbringen sie fortgesetzt nur 
mangelhafte oder ungenügende Leistungen, ist deren zulassung zum vorbereitungs-
dienst zu widerrufen. beamtinnen und beamte nach § 1 nr. 1 buchst. a treten in ihre 
frühere tätigkeit zurück, beamtinnen und beamte nach § 1 nr. 1 buchst. b sind aus 
dem beamtenverhältnis zu entlassen.

§ 9

Ausbildungsbehörde

(1) die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts regelt und überwacht 
die Ausbildung und bestimmt die Amtsgerichte, bei denen die Anwärterinnen und An-
wärter ausgebildet werden (Ausbildungsbehörden).

(2) Für die Ausbildung in den Ausbildungsabschnitten i, ii und iv ist die Leitung der 
jeweiligen Ausbildungsbehörde zuständig. sie bestimmt die Ausbilderinnen und Aus-
bilder, die über die notwendigen Kenntnisse verfügen und nach ihrer Persönlichkeit 
geeignet sind. der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde obliegt die dienst-
aufsicht über die Anwärterinnen und Anwärter.
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(3) die Ausbilderinnen und Ausbilder sind verpflichtet, die ihnen überwiesenen Anwär-
terinnen und Anwärter mit allen vorkommenden Arbeiten zu beschäftigen. sie dürfen 
die Anwärterinnen und Anwärter mit einfacheren regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten 
nur insoweit beschäftigen, als dies der Ausbildung dient.

§ 10

Ausbildungsabschnitt I

im Ausbildungsabschnitt i erhalten die Anwärterinnen und Anwärter einsicht in die tä-
tigkeiten einer serviceeinheit (§ 8 der geschäftsordnung für die gerichte und staats-
anwaltschaften vom 1. november 2012 (Jmbl. s. 622)) und werden durch eine rechts-
pflegerin oder einen rechtspfleger mit den tätigkeiten des vollstreckungs- und des 
insolvenzgerichts sowie den gesetzlichen vorschriften über die zwangsvollstreckung 
vertraut gemacht.

§ 11

Ausbildungsabschnitt II

(1) im Ausbildungsabschnitt ii werden die Anwärterinnen und Anwärter in alle ge-
schäfte einer gerichtsvollzieherin oder eines gerichtsvollziehers eingeführt und mit den 
entsprechenden rechts- und dienstvorschriften vertraut gemacht.

(2) die ausbildenden gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher beteiligen die An-
wärterinnen und Anwärter an allen Arbeiten des Außen- und innendienstes und erör-
tern mit ihnen die im einzelfall anzuwendenden rechts- und dienstvorschriften. Auf 
die Anleitung zur geordneten buchführung, Aktenführung und -verwaltung sowie zur 
einrichtung und Führung des geschäftszimmers und zur behandlung vereinnahmter 
gelder ist besonderer Wert zu legen.

(3) neben der praktischen Ausbildung bei einer gerichtsvollzieherin oder einem ge-
richtsvollzieher haben die Anwärterinnen und Anwärter an einem begleitunterricht 
teilzunehmen, in dem ihnen nach maßgabe eines Lehrplanes die zum besseren ver-
ständnis der praktischen Ausbildung und des gerichtsvollzieheramtes erforderlichen 
fachtheoretischen grundkenntnisse vermittelt werden. die Präsidentin oder der Präsi-
dent des oberlandesgerichts erlässt den Lehrplan, bestellt die Lehrkräfte und trifft die 
für die durchführung des begleitunterrichts weiter erforderlichen bestimmungen.

§ 12

Ausbildungsabschnitt III

(1) im Ausbildungsabschnitt iii werden den Anwärterinnen und Anwärtern die erforder-
lichen fachtheoretischen Kenntnisse vermittelt.



148

(2) die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts bestellt die Lehrgangs-
leiterin oder den Lehrgangsleiter sowie deren oder dessen stellvertretung, die Lehrkräf-
te, erstellt den Lehrplan und erlässt die näheren bestimmungen zur durchführung des 
Lehrgangs. die dienstaufsicht über die Anwärterinnen und Anwärter obliegt in dieser 
zeit der Lehrgangsleiterin oder dem Lehrgangsleiter.

(3) der unterricht wird in Form von vorträgen sowie Lehrgesprächen mit Übungen 
durchgeführt. er umfasst folgende gebiete, soweit sie für die erfüllung der Aufgaben 
der gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher von bedeutung sind:

 1. zwangsvollstreckungsrecht einschließlich der sonstigen rechtlichen bestimmun-
gen, die für die erfüllung der Aufgaben der gerichtsvollzieherinnen und gerichts-
vollzieher wesentlich sind (insbesondere Landwirtschaftsrecht, devisenrecht und 
bestimmungen der Justizverwaltung, die das verfahren betreffen),

 2. grundzüge des bürgerlichen rechts, insbesondere des sachenrechts,

 3. grundzüge des handels- und gesellschaftsrechts,

 4. Wechsel- und scheckrecht einschließlich der grundzüge des Wertpapierrechts,

 5. gerichtsverfassungs- und allgemeines verfahrensrecht,

 6. zustellungsrecht,

 7. verwaltungszwangsverfahren,

 8. immobiliar- und gesamtvollstreckungsrecht,

 9. Kostenwesen,

 10. gerichtsvollziehergeschäftsanweisung,

 11. gerichtsvollzieherordnung einschließlich der Anleitung zur verwaltung des schrift-
guts, zur buchführung und zur selbstständigen Führung eines geschäftszimmers 
sowie Waren- und taxkunde,

 12. grundzüge des strafrechts mit schwerpunkten auf den für die gerichtsvollzieherin-
nen und gerichtsvollzieher bedeutsamen vorschriften,

 13. grundzüge des staatsrechts mit schwerpunkten auf der bedeutung grundgesetz-
licher vorschriften für die zwangsvollstreckung sowie beamtenhaftung und diszip-
linarrecht,

 14. grundzüge des Arbeitsrechts,

 15. schwerpunkte des steuerrechts,

 16. gesprächsführung und eigensicherung.

(4) zur Förderung der Kenntnisse in der Waren- und Wirtschaftskunde sollen landwirt-
schaftliche, handwerkliche, kaufmännische und industrielle betriebe besichtigt wer-
den.

(5) die Anwärterinnen und Anwärter fertigen unter Aufsicht schriftliche Arbeiten an, die 
zu bewerten und mit ihnen zu besprechen sind.

(6) der Ausbildungsabschnitt iii kann im rahmen einer länderübergreifenden zusam-
menarbeit auch als gemeinsamer Lehrgang an einer Ausbildungsstätte eines anderen 
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bundeslandes durchgeführt werden. die zuständigkeit für die in Abs. 2 satz 1 bezeich-
neten geschäfte richtet sich dann nach den für diese Ausbildungsstätte erlassenen 
bestimmungen. in diesem Fall obliegt die dienstaufsicht über die Anwärterinnen und 
Anwärter abweichend von Abs. 2 satz 2 den Leiterinnen oder Leitern der jeweiligen 
Ausbildungsbehörden (§ 9).

§ 13

Ausbildungsabschnitt IV

(1) Während des Ausbildungsabschnittes iv sollen die Anwärterinnen und Anwärter 
die in der bisherigen Ausbildung erworbenen Kenntnisse vertiefen und lernen, diese in 
der Praxis anzuwenden.

(2) die Anwärterinnen und Anwärter werden zur selbstständigen entscheidung ange-
leitet. bei beendigung des Ausbildungsabschnitts sollen sie in der Lage sein, die ge-
schäfte des gerichtsvollzieherdienstes in eigener verantwortung wahrzunehmen.

(3) Während des Ausbildungsabschnitts iv können Anwärterinnen und Anwärter, die 
in der Ausbildung genügend fortgeschritten sind, bis zur dauer von insgesamt acht 
Wochen mit der Wahrnehmung von gerichtsvollziehergeschäften in eigener verantwor-
tung betraut werden. die entscheidung trifft die Präsidentin oder der Präsident des 
oberlandesgerichts.

§ 14

Ausbildungsabschnitt V

(1) im Ausbildungsabschnitt v werden die gebiete des § 12 Abs. 3 satz 2 und die im 
Ausbildungsabschnitt iv praktisch erworbenen Fähigkeiten im erforderlichen umfang 
fachtheoretisch erweitert und vertieft.

(2) § 12 Abs. 2 und 6 gelten entsprechend.

§ 15

Beurteilungen, Bewertung der Leistungen

(1) die Ausbilderinnen und Ausbilder beurteilen nach den jeweiligen Ausbildungsab-
schnitten ii und iv die Leistungen, Kenntnisse und Fähigkeiten der Anwärterinnen und 
Anwärter.

(2) die Leiterinnen und Leiter der Ausbildungsbehörden erstellen nach ende des Aus-
bildungsabschnitts iv gesamtbeurteilungen für die Ausbildungsabschnitte ii und iv und 
übersenden diese spätestens nach zwei Wochen mit einem bericht, ob die Anwärterin-
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nen und Anwärter das ziel der Ausbildung erreicht haben und zur Prüfung hinreichend 
vorbereitet erscheinen, der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts. 

(3) die beurteilungen nach Abs. 1 und 2 sind nach einem von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des oberlandesgerichts vorgegebenen muster zu erstellen.

(4) nach beendigung der Ausbildungsabschnitte iii und v werden die Leistungen der 
Anwärterinnen und Anwärter von der Konferenz der Lehrkräfte schriftlich beurteilt.

(5) die Leistungen in den Ausbildungsabschnitten und in der Prüfung sind mit einer der 
folgenden Punktzahlen und der sich daraus ergebenden notenstufe zu bewerten:

 Punktzahl Notenstufe Bewertung

 15 bis 14 Punkte sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderun-
gen in besonderem maße entspricht

 13 bis 11 Punkte gut (2) für eine Leistung, die den Anforderun-
gen voll entspricht

 10 bis 8 Punkte befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht

 7 bis 5 Punkte ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar mängel 
aufweist, aber im ganzen den Anfor-
derungen noch entspricht

 4 bis 2 Punkte mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforderun-
gen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen grund-
kenntnisse vorhanden sind und die 
mängel in absehbarer zeit behoben 
werden könnten

 1 bis 0 Punkte ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforderun-
gen nicht entspricht und bei der selbst 
die grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, dass die mängel in absehbarer 
zeit nicht behoben werden können.

(6) Falls die fachtheoretischen Lehrgänge i und ii nach § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 2  
in der Ausbildungseinrichtung eines anderen bundeslandes durchgeführt werden, wer-
den die von den Anwärterinnen und Anwärtern erbrachten Leistungen nach den für 
dieses bundesland geltenden bestimmungen bewertet. sofern diese eine bewertungs-
skala von 0 bis 18 Punkten vorsehen, entsprechen die dort erteilten Punktzahlen in 
hessen folgenden Punktzahlen und notenstufen:
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 Punktzahl der fachtheoreti- 
Punktzahl Hessen Notenstufe Hessen

 
 schen Lehrgänge I und II

mehr als 16,99 15 sehr gut (1)

mehr als 15,49 14 sehr gut (1)

mehr als 13,99 13 gut (2)

mehr als 12,49 12 gut (2)

mehr als 10,99 11 gut (2)

mehr als 8,79 10 befriedigend (3)

mehr als 7,69 9 befriedigend (3)

mehr als 6,59 8 befriedigend (3)

mehr als 5,69 7 ausreichend (4)

mehr als 4,69 6 ausreichend (4)

mehr als 3,69 5 ausreichend (4)

mehr als 2,79 4 mangelhaft (5)

mehr als 1,99 3 mangelhaft (5)

mehr als 0,49 2 mangelhaft (5)

mehr als 0,00 1 ungenügend (6)

(7) sämtliche beurteilungen sind den Anwärterinnen und Anwärtern zur Kenntnis zu 
geben und mit ihnen zu besprechen.

Dritter Teil

Prüfung

§ 16

Zeitpunkt, Gliederung und Inhalt der Prüfung

(1) zum nachweis, dass die Anwärterinnen und Anwärter das Ausbildungsziel erreicht 
haben, legen diese am ende des Ausbildungsabschnitts v die Laufbahnprüfung ab. 
diese besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil, wobei die schriftliche 
Prüfung der mündlichen vorangeht. die Präsidentin oder der Präsident des oberlan-
desgerichts trifft die zur vorbereitung und durchführung des Prüfungsverfahrens erfor-
derlichen maßnahmen, bestimmt die Prüfungstermine und sorgt dafür, dass bei allen 
Prüfungen gleichwertige Anforderungen gestellt werden. im Falle einer länderübergrei-
fenden zusammenarbeit gilt § 12 Abs. 6 satz 2 entsprechend.

(2) die Prüfung bezieht sich auf die sachgebiete des § 12 Abs. 3 satz 2.
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(3) in der zeit zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen teil der Prüfung können 
Anwärterinnen und Anwärter mit der Wahrnehmung von gerichtsvollziehergeschäften 
in eigener verantwortung betraut werden, soweit die Ausbildung nicht beeinträchtigt 
wird. in Ausnahmefällen können sie mit der Wahrnehmung von sonstigen Aufgaben 
betraut werden, die ihrer in § 1 nr. 1 buchst. a oder b genannten Qualifikation entspre-
chen. die entscheidung trifft die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesge-
richts.

§ 17

Prüfungsausschuss

(1) dem für die dauer von vier Jahren bei dem oberlandesgericht zu berufenden Prü-
fungsausschuss gehören folgende mitglieder an:

1. eine richterin oder ein richter oder eine beamtin oder ein beamter mit der befähi-
gung zum richteramt,

2. eine rechtspflegerin oder ein rechtspfleger,

3. eine gerichtsvollzieherin oder ein gerichtsvollzieher,

4. eine vertreterin oder ein vertreter der spitzenorganisation der zuständigen gewerk-
schaften, die gerichtsvollzieherin oder gerichtsvollzieher ist.

ein mitglied ist zur vorsitzenden oder zum vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
berufen. Für jedes mitglied ist eine stellvertreterin oder ein stellvertreter zu berufen. 
eine erneute berufung ist zulässig. 

(2) das die gewerkschaften vertretende mitglied wird von den für das Land hessen 
zuständigen spitzenorganisationen der in betracht kommenden gewerkschaften vor-
geschlagen. bestehen mehrere spitzenorganisationen, nehmen deren vorgeschlagene 
mitglieder abwechselnd für jeweils eine Amtszeit an den Prüfungen teil.

(3) nach Ablauf ihrer Amtszeit üben die mitglieder und stellvertretenden mitglieder die 
Prüfertätigkeit weiter aus, bis eine nachfolgerin oder ein nachfolger berufen ist. Wenn 
ein mitglied des Prüfungsausschusses in den ruhestand versetzt wird oder aus dem 
öffentlichen dienst im geltungsbereich des hessischen beamtengesetzes ausschei-
det, endet die mitgliedschaft, soweit im einzelfall die Präsidentin oder der Präsident 
des oberlandesgerichts nichts anderes bestimmt. bei Ausscheiden eines mitglieds 
oder eines stellvertretenden mitglieds während der vierjährigen Amtszeit ist die beru-
fung eines neuen oder stellvertretenden mitglieds auf die verbleibende Amtszeit zu be-
grenzen. die mitglieder und stellvertretenden mitglieder können aus wichtigem grund 
abberufen werden.

(4) das Amt des Prüfungsausschussmitglieds ist ein persönlich wahrzunehmendes 
nebenamt, soweit nichts anderes bestimmt ist. die mitglieder und stellvertretenden 
mitglieder des Prüfungsausschusses sind in ihren Prüfungsentscheidungen nicht an 
Weisungen gebunden; sie sind verpflichtet, ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch 
nach bestem Wissen und gewissen wahrzunehmen. sie sind bei ihrer berufung auf 
ihre verpflichtung ausdrücklich schriftlich hinzuweisen. sofern mitglieder oder stell-



153

vertretende mitglieder des Prüfungsausschusses nicht kraft gesetzlicher vorschrift 
zur verschwiegenheit verpflichtet sind, sind sie von der oder dem vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur Wahrung des beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses 
besonders zu verpflichten.

(5) der Prüfungsausschuss wird grundsätzlich in voller besetzung tätig. er ist be-
schlussfähig, wenn er mit dem den vorsitz führenden mitglied und mindestens zwei 
weiteren mitgliedern besetzt ist. der Prüfungsausschuss beschließt mit stimmenmehr-
heit. bei stimmengleichheit gibt die stimme des den vorsitz führenden mitglieds den 
Ausschlag. die beratungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.

(6) zu den Prüfungen können das hessische ministerium der Justiz und die direktorin 
oder der direktor des Landespersonalamtes vertreterinnen oder vertreter entsenden.

§ 18

Schriftliche Prüfung

(1) in der schriftlichen Prüfung haben die Anwärterinnen und Anwärter unter Aufsicht 
fünf Arbeiten aus den gebieten des vollstreckungswesens, des zustellungswesens, 
des Wechsel- und scheckrechts und des Kostenwesens anzufertigen. die bearbei-
tungszeit darf für jede Prüfungsarbeit fünf stunden nicht überschreiten.

(2) die Prüfungsarbeiten werden – vorbehaltlich des Abs. 7 – von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des oberlandesgerichts gestellt.

(3) den Anwärterinnen und Anwärtern werden die zur bearbeitung erforderlichen hilfs-
mittel, die die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts bestimmt, zur 
verfügung gestellt. die benutzung anderer hilfsmittel ist unzulässig.

(4) die Aufsichtspersonen bei der Anfertigung der Arbeiten werden von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts bestimmt.

(5) die Anwärterinnen und Anwärter versehen jede Arbeit anstelle des namens mit ei-
ner ihnen zugeteilten Kennziffer, die bei jeder Prüfungsarbeit wechselt. sie haben diese 
spätestens bis zum Ablauf der jeweiligen bearbeitungsfrist und ohne auf ihre Person 
deutende besondere Kennzeichen an die Aufsichtsperson abzuliefern. beizufügen sind 
alle entwürfe und Arbeitsbogen einschließlich der neben- oder hilfsrechnungen.

(6) die Aufsichtsperson fertigt eine niederschrift über den verlauf des Prüfungstermins 
an und vermerkt jede unregelmäßigkeit. sie verzeichnet auf jeder Arbeit den zeitpunkt 
der Ablieferung und übersendet sie in einem versiegelten umschlag an die Präsidentin 
oder den Präsidenten des oberlandesgerichts, die oder der die Arbeiten an das zur 
bewertung bestimmte mitglied des Prüfungsausschusses weiterleitet.

(7) Werden die Ausbildungsabschnitte iii und v nach § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 2 
im rahmen einer länderübergreifenden zusammenarbeit an einer Ausbildungsstätte 



154

eines anderen bundeslandes durchgeführt, kann auf von den Lehrkräften dieser Aus-
bildungsstätte erstellte Prüfungsarbeiten zurückgegriffen werden. in diesem Fall gelten 
für die durchführung der schriftlichen Prüfung die für diese Ausbildungsstätte erlasse-
nen bestimmungen.

§ 19

Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Jede Prüfungsarbeit ist von zwei mitgliedern des Prüfungsausschusses unabhän-
gig voneinander zu bewerten. die jeweiligen Prüferinnen und Prüfer sowie die reihen-
folge der bewertung werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten des ober-
landesgerichts im einvernehmen mit der vorsitzenden oder dem vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestimmt. Weichen die Punktzahlen der bewertungen um bis 
zu drei Punkte voneinander ab, wird aus ihnen das arithmetische mittel gebildet. sich 
hierbei ergebende bruchteile von Punkten werden ab der hälfte auf volle Punktzahlen 
aufgerundet. bei einer Abweichung von mehr als drei Punkten setzt der Prüfungsaus-
schuss im rahmen der vorliegenden bewertungen Punktzahl und notenstufe fest.

(2) erst nach der endgültigen bewertung aller Prüfungsarbeiten dürfen den Prüferin-
nen und Prüfern die den Kennziffern zugeordneten namen der Anwärterinnen und An-
wärter bekannt gegeben werden.

(3) Fertigen Anwärterinnen oder Anwärter eine schriftliche Prüfungsarbeit nicht oder 
nicht rechtzeitig an, so ist die Prüfungsarbeit mit der Punktzahl 0 zu bewerten.

(4) den Anwärterinnen und Anwärtern werden die bewertungen der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten mit der Ladung zur mündlichen Prüfung bekannt gegeben. Auf schriftli-
chen Antrag, der innerhalb einer Woche nach der Anfertigung der letzten schriftlichen 
Prüfungsarbeit bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts zu 
stellen ist, wird von der bekanntgabe abgesehen.

§ 20

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

gibt eine Anwärterin oder ein Anwärter mehr als eine Prüfungsarbeit nicht rechtzei-
tig ab, fertigt sie oder er drei oder mehr schriftliche Prüfungsarbeiten an, die nach  
§ 19 Abs. 1 mit einer Punktzahl von weniger als 5 Punkten bewertet werden, oder liegt 
die durchschnittspunktzahl aller schriftlichen Prüfungsarbeiten unter 4,50 Punkten, so 
ist sie oder er von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen und hat die Prüfung nicht 
bestanden.
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§ 21

Mündliche Prüfung

(1) in der mündlichen Prüfung sind höchstens fünf Anwärterinnen und Anwärter zu-
sammen zu prüfen. die dauer der Prüfung soll für jede Anwärterin oder jeden Anwärter 
etwa 45 minuten und für jede Prüfungsgruppe insgesamt höchstens vier stunden be-
tragen. die Prüfungszeit ist durch angemessene Pausen zu unterbrechen.

(2) vor der mündlichen Prüfung soll die vorsitzende oder der vorsitzende des Prü-
fungsausschusses mit allen Anwärterinnen und Anwärtern ein einzelgespräch führen, 
um einen eindruck von deren Persönlichkeit zu gewinnen, und sodann dem Prüfungs-
ausschuss über den Werdegang der Anwärterinnen und Anwärter sowie deren Leistun-
gen während der Ausbildung berichten.

(3) die vorsitzende oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses hat darauf zu ach-
ten, dass die Anwärterinnen und Anwärter unter beachtung des § 16 Abs. 2 befragt 
werden.

(4) die vorsitzende oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Anwärterin-
nen und Anwärtern, die noch nicht unmittelbar zur Prüfung nach § 16 heranstehen, und 
sonstigen Personen, die ein berechtigtes interesse haben, die Anwesenheit bei der 
mündlichen Prüfung gestatten.

§ 22

Bewertung der Prüfungsleistungen, Abschlussnotenstufe

(1) im Anschluss an die mündliche Prüfung beschließt der Prüfungsausschuss über 
das ergebnis der mündlichen Prüfung und der Prüfung insgesamt. dabei ist für die 
mündliche Prüfung eine Punktzahl und die sich daraus ergebende notenstufe nach  
§ 15 Abs. 5 zu bilden.

(2) die Abschlussnotenstufe der Prüfung ist aus den bewertungen der fachtheoreti-
schen Lehrgänge, der schriftlichen Prüfungsarbeiten und der mündlichen Prüfung zu 
bilden. sie wird in der Weise ermittelt, dass jeweils die Punktzahlen der notenstufen

 des fachtheoretischen Lehrgangs i mit vier

 des fachtheoretischen Lehrgangs ii mit eins

 jeder schriftlichen Prüfungsarbeit mit zwei

 der mündlichen Prüfung mit fünf

vervielfältigt und die hieraus gebildete summe durch zwanzig geteilt wird.
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(3) die Prüfung ist für bestanden zu erklären mit der Abschlussnotenstufe:

 sehr gut (1) bei einer Abschlusspunktzahl von 14,00 bis 15,00

 gut (2) bei einer Abschlusspunktzahl von 11,00 bis 13,99

 befriedigend (3) bei einer Abschlusspunktzahl von 8,00 bis 10,99

 ausreichend (4) bei einer Abschlusspunktzahl von 5,00 bis 7,99.

(4) die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Abschlusspunktzahl unter 5,00 liegt.

(5) der Prüfungsausschuss erklärt die Prüfung für nicht bestanden, wenn eine Anwär-
terin oder ein Anwärter

1. ohne triftigen grund der schriftlichen oder mündlichen Prüfung fernbleibt oder einen 
dieser Prüfungsteile unterbricht oder

2. ohne genehmigung der vorsitzenden oder des vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses von der Prüfung zurücktritt.

(6) die Abschlussnotenstufe und die ihr zugrunde liegenden Punktzahlen und noten-
stufen sind den Anwärterinnen und Anwärtern unmittelbar nach der Prüfung bekannt 
zu geben. Auf schriftlichen Antrag, der innerhalb eines Jahres nach bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an die Präsidentin oder den Präsidenten des oberlandesgerichts 
zu richten ist, ist den Anwärterinnen und Anwärtern einsicht in ihre Prüfungsarbeiten 
einschließlich der beurteilungen unter Aufsicht zu gewähren.

§ 23

Prüfungsniederschrift, Prüfungszeugnis

(1) Über den verlauf und das ergebnis der Prüfung ist eine niederschrift anzufertigen, 
die von allen mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterschreiben und zu den Prü-
fungsakten zu nehmen ist. die niederschrift enthält:

1. Angaben über Art, tag und dauer der Prüfung,

2. die namen der mitglieder des Prüfungsausschusses,

3. die namen der Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer,

4. die namen der sonstigen Anwesenden,

5. die Prüfungsfächer und den Prüfungsinhalt,

6. die vollständigen Listen der Punktzahlen und notenstufen aller Prüfungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer,

7. den hinweis über die bekanntgabe nach § 22 Abs. 6 satz 1.

(2) die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts erteilt den Anwärterin-
nen und Anwärtern über die bestandenen Prüfungen Prüfungszeugnisse mit der jeweils 
erzielten Abschlussnotenstufe und der erreichten Abschlusspunktzahl nach dem mus-
ter der Anlage.
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(3) ist die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt worden, so erhält 
die Anwärterin oder der Anwärter von der Präsidentin oder dem Präsidenten des ober-
landesgerichts einen schriftlichen bescheid nebst rechtsbehelfsbelehrung.

§ 24

Verstöße gegen die Prüfungsordnung

(1) täuschungshandlungen und andere ordnungsverstöße bei Prüfungsarbeiten hat 
die Aufsichtsperson zu unterbinden. bei einer erheblichen störung des Prüfungsab-
laufs kann sie Anwärterinnen und Anwärter von der weiteren teilnahme an der Prü-
fungsarbeit ausschließen.

(2) Über die Folgen eines täuschungsversuchs oder einer störung des Prüfungsab-
laufs entscheidet der Prüfungsausschuss. er kann je nach Art und schwere des ver-
stoßes die Prüfung für nicht bestanden erklären oder einzelne Prüfungsleistungen mit 
der Punktzahl 0 bewerten.

(3) Wird eine täuschungshandlung erst nach beendigung des Prüfungsverfahrens be-
kannt, kann die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts innerhalb von 
drei Jahren seit dem tag der mündlichen Prüfung das Prüfungsergebnis entsprechend 
berichtigen oder die Prüfung für nicht bestanden erklären. das unrichtige Prüfungs-
zeugnis ist einzuziehen.

§ 25

Erkrankung, Versäumnis

(1) ist eine Anwärterin oder ein Anwärter durch Krankheit oder aus sonstigen von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden gründen an der Ablegung der Prüfung oder einzelner 
Prüfungsabschnitte verhindert, hat sie oder er dies unverzüglich anzuzeigen. in Krank-
heitsfällen ist ein ärztliches zeugnis – auf verlangen ein amtsärztliches zeugnis – vor-
zulegen.

(2) eine aus triftigem grund abgebrochene oder nicht angetretene schriftliche oder 
mündliche Prüfung gilt als nicht abgelegt; sie ist an einem von der vorsitzenden oder 
dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden termin nachzuholen. 
Für nachzuholende Prüfungen sind neue Prüfungsaufgaben zu stellen. der Prüfungs-
ausschuss entscheidet, ob und in welchem umfang bereits abgelieferte schriftliche 
Prüfungsarbeiten anzurechnen sind.
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§ 26

Wiederholung der Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter, die die gerichtsvollzieherprüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung für nicht bestanden erklärt wurde, verbleiben im vorbe-
reitungsdienst und können die vollständige Prüfung frühestens nach sechs monaten 
einmal wiederholen. der Prüfungsausschuss setzt fest, wann sie die Prüfung wieder-
holen können. die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts bestimmt, 
welche Ausbildungsabschnitte während dieser zeit zu wiederholen sind. der Prüfungs-
ausschuss kann empfehlungen geben.

(2) Wird die Prüfung wiederholt, gilt § 22 mit der maßgabe, dass bei der ermittlung der 
Abschlussnotenstufe im Falle der Wiederholung der Ausbildungsabschnitte iii und v 
die bewertung mit der höheren Punktzahl zu berücksichtigen ist.

§ 27

Rechtsstellung nach bestandener Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter mit einer Qualifikation nach § 1 nr. 1 buchst. b können 
nach dem bestehen der gerichtsvollzieherprüfung ohne weitere Qualifizierungsmaß-
nahme auch im Laufbahnzweig des allgemeinen Justizdienstes zugelassen werden.

(2) Wer die Prüfung nach § 16 bestanden hat, ist möglichst mit den Aufgaben einer 
gerichtsvollzieherin oder eines gerichtsvollziehers zu beauftragen. sie oder er führt 
während dieser tätigkeit die dienstbezeichnung „beauftragte gerichtsvollzieherin” 
oder „beauftragter gerichtsvollzieher”, abgekürzt „gerichtsvollzieherin (b)” oder „ge-
richtsvollzieher (b)”.

(3) die ernennung zur gerichtsvollzieherin oder zum gerichtsvollzieher soll regelmäßig 
erst erfolgen, wenn die beauftragte oder der beauftragte nach Abs. 2 mindestens zwei 
Jahre selbstständig die Aufgaben einer gerichtsvollzieherin oder eines gerichtsvollzie-
hers wahrgenommen und sich bewährt hat, frühestens jedoch mit der berufung in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit.

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 28

Übergangsvorschrift

Für Anwärterinnen und Anwärter, die ihre Ausbildung vor dem 2. Juni 2015 begonnen 
haben, gilt § 6 Abs. 2 nr. 1 und 2 sowie § 14 Abs. 1 und 2 der Ausbildungs- und Prü-



159

fungsordnung für die Laufbahn des gerichtsvollzieherdienstes vom 4. Juni 2004 (Jmbl. 
s. 249) in der am 1. Juni 2015 geltenden Fassung fort.

§ 29

Aufhebung bisherigen Rechts

die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des gerichtsvollzieherdiens-
tes vom 4. Juni 2004 (Jmbl. s. 249), zuletzt geändert durch verordnung vom 5. dezem-
ber 2012 (Jmbl. 2013 s. 5), wird aufgehoben.

§ 30

Inkrafttreten

diese verordnung tritt am tage nach der verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 20. April 2015 die hessische ministerin der Justiz

 (eva Kühne-hörmann)
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Anlage (zu § 23 Abs. 2) 
 

Die Präsidentin / Der Präsident des Oberlandesgerichts 
Frankfurt am Main 

 
 
 
 
 

 
P R Ü F U N G S Z E U G N I S 

 
 

Frau / Herr  
 

_______________________ 
 

geboren am ______________ 
 
 

hat am __________________ 
 
 

die Laufbahnprüfung 
 

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Gerichts-

vollzieherdienstes im mittleren Justizdienst vom 20. April 2015 (JMBl. S. 142) mit 

 
 
 
 

                                                           
1 Der Bewertung liegt die Notenskala des § 22 Abs. 3 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Gerichtsvollzieher-

dienstes im mittleren Justizdienst zugrunde. 

Danach lautet die Abschlussnotenstufe auf: 
sehr gut (1) = bei einer Punktzahl von 14,00 bis 15,00, 
gut (2)  = bei einer Punktzahl von 11,00 bis 13,99, 
befriedigend (3) = bei einer Punktzahl von   8,00 bis 10,99, 
ausreichend (4) = bei einer Punktzahl von   5,00 bis   7,99. 

                                         (        )1 
 
 
bestanden. 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, ________  _________________________  
 Präsident / Präsidentin des Oberlandesgerichts 
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R u N D E R L A S S E

Nr. 16 Richtlinien betreffend die Zusammenarbeit von Polizei, Verfassungsschutz, 
Justiz- und Maßregelvollzug in Fällen der politisch motivierten und organisierten 
Kriminalität sowie zur Bekämpfung extremistischer Bestrebungen. Gem. RdErl. d. 
HMdJ, d. HMSI u. d. HMdIS v. 31.03.2015 (4434E - III/A2 - 2013/6393 - IV/C)
– JMBl. S. 161 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

1. Ziele

durch eine institutionalisierte zusammenarbeit von Polizei, verfassungsschutz und 
Justiz- sowie maßregelvollzug soll der erkenntnisaustausch bezüglich gefangenen 
oder untergebrachten, die dem bereich der Politisch motivierten Kriminalität (PmK) 
oder der organisierten Kriminalität (oK) zuzurechnen sind oder extremistische be-
strebungen verfolgen, intensiviert werden.

eine enge Kooperation unterstützt sowohl die Aufrechterhaltung der sicherheit und 
ordnung in den Justizvollzugsanstalten und maßregelvollzugseinrichtungen (voll-
zugseinrichtungen), als auch die gefahrenabwehr bei anstehenden entlassungen.

gefangene oder untergebrachte, die den vorgenannten bereichen zuzurechnen 
sind und bei denen deshalb ein besonderes gefahrenpotenzial vorliegt (Personen 
mit besonderem gefahrenpotenzial), sollen unabhängig von der aktuellen Anlas-
stat identifiziert sowie die erforderlichen maßnahmen abgestimmt und umgesetzt 
werden.

2. Gesetzliche Grundlagen und Verwaltungsvorschriften

– § 13 Abs. 1 satz 3 bKAg in verbindung mit § 7 bKAdv

– § 22 hsog

– §§ 58 bis 60 hstvollzg, §§ 58 bis 60 hessJstvollzg, §§ 54 bis 56 huvollzg,  
§§ 58 bis 60 hsvvollzg

– §§ 8 und 11 verfschg

– § 474 Abs. 2 stPo

– gemeinsame richtlinien der Justizminister/-senatoren und der innenminister/ 
-senatoren der Länder über die zusammenarbeit von staatsanwaltschaften 
und Polizei bei der verfolgung der organisierten Kriminalität vom 28. mai 1990 
(Anlage e ristbv)

– richtlinien zur zusammenarbeit von Polizei, Justiz und verfassungsschutz bei 
der beobachtung der organisierten Kriminalität; gemeinsamer runderlass des 
hmdis und hmdJie vom 23.12.2013

– datenübermittlung über Aufnahme, entlassung und verlegung strafgerichtlich 
untergebrachter Patienten und Fahndung bei entweichung und missbrauch 
von vollzugslockerungen oder beurlaubungen durch strafgerichtlich unterge-
brachte Patienten; gemeinsamer runderlass des hsm, hmdi und hmdJie vom 
11.03.2011
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3. Identifizierung und Maßnahmen

a) bei Personen mit besonderem Gefahrenpotenzial
das identifizieren von Personen mit besonderem gefahrenpotenzial ist eine ge-
meinsame Aufgabe von Justiz- und maßregelvollzug, Polizei und verfassungs-
schutz. die gegenseitige information auf der grundlage der bestehenden Über-
mittlungsvorschriften ist von besonderer bedeutung.

das erkennen solcher Personen ist häufig schwierig, wenn die Anlasstaten dies 
nicht immer offenkundig erkennen lassen. die vollzugseinrichtungen sind daher 
zur erfüllung ihrer Aufgaben auf die Übermittlung relevanter erkenntnisse durch 
die Polizei und das Landesamt für verfassungsschutz (Lfv) angewiesen.

soweit möglich und zulässig, sind frühzeitig, gegebenenfalls vor haftantritt, die 
erkenntnisse von Polizei und Lfv zu identifizierten Personen mit besonderem 
gefahrenpotenzial den vollzugseinrichtungen über das hessische ministerium 
der Justiz (hmdJ) oder das hessische ministerium für soziales und integration 
(hmsi) mitzuteilen, so dass diese im rahmen des erstellens der vollzuglichen 
Planung berücksichtigung finden können.

daneben stellen die mitteilungen des Justiz- und maßregelvollzugs an das hes-
sische Landeskriminalamt (hLKA) über den beginn, die unterbrechung und 
das ende von Freiheitsentziehungen die basis zum erkennen von Personen mit 
besonderem gefahrenpotenzial dar. die Übermittlung der daten an das hLKA 
sowie die eingabe in das polizeiliche Auskunftssystem hat unverzüglich zu er-
folgen.

Für die hessische Polizei trägt das hLKA fortlaufend die erkenntnisse zu Per-
sonen mit besonderem gefahrenpotenzial zusammen. dazu wird insbesondere 
vierteljährlich eine Auswertung der aktuell inhaftierten Personen mit dem perso-
nenbezogenen hinweis „PmK” durchgeführt sowie die erkenntnisse der Polizei-
präsidien, insbesondere der vollzugsbeauftragten erhoben.

soweit zu den dabei identifizierten Personen tatsachen vorliegen, die eine un-
terrichtung des Justiz- oder maßregelvollzugs begründen, werden diese dem 
hmdJ oder dem hmsi mitgeteilt. Wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass die Übermittlung für die erfüllung der Aufgaben des Lfv erforder-
lich ist, wird auch dieses unterrichtet. das Lfv prüft die daten und übermittelt 
ergänzende erkenntnisse zu den benannten Personen an das hLKA sowie das 
hmdJ oder hmsi.

bei hinweisen auf eine inhaftierung von Anhängern extremistischer bestrebun-
gen, die nicht durch PmK in erscheinung getreten sind, übermittelt das Lfv die 
entsprechenden daten an das hLKA sowie das hmdJ oder hmsi.

Auffälligkeiten im vollzug sind im rahmen der gesetzlichen grundlagen von 
den vollzugseinrichtungen an das hLKA sowie das Lfv zu übermitteln, um eine 
angemessene bewertung der Aktivitäten von gefangenen oder untergebrach-
ten während der haft oder unterbringung, aber auch nach der entlassung zu 
ermöglichen. dies betrifft insbesondere Feststellungen über radikalisierungs-
tendenzen, politisch motivierte verhaltensweisen, extremistische Auffälligkeiten 
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oder den Aufbau besonderer hierarchiestrukturen bei gefangenen oder unter-
gebrachten.

Anzeigen über straftaten während des vollzugs, die von den vollzugseinrichtun-
gen unmittelbar bei der zuständigen staatsanwaltschaft erstattet werden, sind 
dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium in durchschrift zur Kenntnis zu geben. 

b) bei Personen mit besonderer Beobachtungsrelevanz
Als Personen mit besonderer beobachtungsrelevanz gelten Personen mit be-
sonderem gefahrenpotenzial, die vor oder während ihrer haft oder unterbrin-
gung

– über eine nachgewiesene oder sehr wahrscheinliche extremistische orientie-
rung verfügen und als Aktivisten, ideologen oder gewalttäter in diesem zu-
sammenhang aufgetreten sind oder auftreten oder

– eine besondere machtposition innerhalb der gefangenen oder untergebrach-
ten ausüben und diese mutmaßlich zur Ausübung illegaler Aktivitäten inner-
halb des vollzugs einsetzen (z. b. betäubungsmittelhandel).

Wesentliches element bei Personen mit besonderer beobachtungsrelevanz ist 
die durchführung von Fallkonferenzen mit einem sich daran anschließenden in-
tensivierten informationsaustausch zwischen vollzugseinrichtungen, Polizei und 
Lfv. dabei sind insbesondere erkenntnisse über Kontaktgeflechte der Personen 
mit besonderer beobachtungsrelevanz innerhalb und außerhalb der jeweiligen 
vollzugseinrichtung im rahmen der gesetzlichen bestimmungen auszutau-
schen. die Fallkonferenzen werden in der regel von den vollzugseinrichtungen 
einberufen und organisiert. sie können anlassbezogen auch von der Polizei oder 
dem Lfv initiiert werden. darüber hinaus können einzelfallbezogene maßnahmen 
erforderlich sein, wie eine besondere sensibilisierung der bediensteten oder 
verstärkte haftraum-, zimmer- oder Postkontrollen.

bei extremistischen gefangenen prüft das hLKA eine Ansprache der Personen 
im rahmen von Programmen zur Ausstiegshilfe oder deradikalisierung.

c) Maßnahmen im Rahmen der Entlassung aus Vollzugseinrichtungen
Abgestimmte maßnahmen im rahmen eines gemeinsamen risikomanagements 
nach der entlassung sind bei Personen aus dem bereich der PmK oder bei 
solchen, die extremistische bestrebungen verfolgen, vorzusehen, bei denen 
eine zukünftige straffälligkeit mit erheblicher gefahr für Leib und Leben Anderer 
aufgrund einer ungünstigen Prognose nicht ohne Weiteres ausgeschlossen ist.

insbesondere in den Fällen des eintretens der Führungsaufsicht kraft Anord-
nung des gerichts oder kraft gesetzes wird das einberufen einer Fallkonferenz 
empfohlen. eine intensive begleitung insbesondere unter einbinden der be-
währungshilfe, der sozialaufsicht und der sicherheitsbehörden ist vorzusehen. 
diese hat namentlich bei Personen stattzufinden, die polizeilich als „gefährder” 
oder „relevante Personen” eingestuft sind, oder bei denen die Fallkonferenz 
eine gefährlichkeit oder negative Prognose unterstellt hat.

Fallkonferenzen zur vorbereitung der entlassung sind in der regel spätestens 
drei monate vor dem erwarteten entlassungstermin einzuberufen.
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4. Weitere Zusammenarbeit im Bereich der OK

die Koordination der polizeilichen maßnahmen zur bekämpfung der oK in und aus 
vollzugseinrichtungen wird durch eine Koordinierungsstelle im hLKA sichergestellt. 
die Polizeipräsidien gewährleisten die gestellung einer zentralen Ansprechperson 
(vollzugsbeauftragte) für die vollzugseinrichtungen im örtlichen zuständigkeitsbe-
reich.

5. Aus- und Fortbildung

im rahmen der Aus- und Fortbildung werden die bediensteten geschult im erken-
nen von

•	 religiös	 oder	 politisch	 motivierten	 Radikalisierungs-	 oder	 Rekrutierungsbestre-
bungen durch gefangene oder untergebrachte,

•	 Kennzeichen	von	Personen	mit	besonderem	Gefahrenpotenzial,	die	die	Verbin-
dung zur PmK oder zur oK ausdrücken oder

•	 sonstigen	Gefahren,	die	von	Personen	mit	besonderem	Gefahrenpotenzial	aus-
gehen können.

das hLKA und das Lfv unterstützen die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit 
Fachvorträgen.

6. Runder Tisch der Ministerien

das hmdJ richtet jährlich ein treffen der vertreter der Fachressorts aus. ziel ist es, 
die zusammenarbeit der sicherheitsbehörden zu evaluieren, schwerpunktsetzun-
gen abzustimmen und das gemeinsame Konzept fortzuschreiben.

das hLKA und das Lfv informieren dabei in einem Lagebild über die aktuelle situ-
ation aus den verschiedenen bereichen des extremismus sowie die schwerpunkte 
der oK-bearbeitung.

7. Inkrafttreten

der gemeinsame runderlass tritt am tage nach der bekanntmachung im staatsan-
zeiger für das Land hessen in Kraft.
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B E K A N N T M A C H u N G E N

Verlust eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d. HMdJ v. 22.04.2015 (5250/1 -  
Z/C3 - 2015/5249 - Z/C) – JMBl. S. 165 –

der auf die harz energie gmbh & co. Kg, geschäftsstelle goslar (vormals nordharzer 
Kraftwerke gmbh) zugelassene Francotyp-Postalia-gerichtskostenstempler mit der 
nummer 734 260 ist in verlust geraten. 

Abdrucke des vorgenannten gerichtskostenstemplers, die nach dem 12.03.2015 ge-
fertigt wurden, sind ungültig.

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche verwendung des gerichtskostenstemplers 
sind dem niedersächsischen Justizministerium, Postfach 201, 30002 hannover, un-
mittelbar anzuzeigen.

V E R ö F F E N T L I C H u N G E N  D E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N D  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E C H T S A N W ä LT E  I M  L A N D E  H E S S E N

Wahl der von der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main zu entsendenden 
Mitglieder für die Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer.

Dritte Wahlbekanntmachung
gemäß § 17 WO

Wahl der Vertreter der Mitglieder der Rechtsanwaltskammer 
Frankfurt am Main zur 6. Satzungsversammlung

der Wahlausschuss hat am 30.03.2015 das Wahlergebnis ermittelt.

es waren 18.241 Kammermitglieder wahlberechtigt. hiervon haben 2904 Wähler einen 
gültigen stimmzettel abgegeben. (gesamteingang der Wahlbriefe 2.943). die zahl der 
gültig abgegebenen stimmen hat der Wahlausschuss mit 15.671 festgestellt. davon 
sind entfallen auf:

 1 hans-Peter senckendorff 1.323 stimmen
 2 Angela Adler 1.085 stimmen
 3 tanja Wolf 973 stimmen
 4 dr. Kerstin unglaub 900 stimmen
 5 dr. thomas gasteyer 872 stimmen
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 6 dr. rudolf Lauda 828 stimmen
 7 nathalie srede 815 stimmen
 8 dr. Andreas hasse 805 stimmen
 9 dr. clemens canzler 772 stimmen
 10 dr. timo hermesmeier 735 stimmen
 11 Petra maria müller 712 stimmen
 12 dr. tobias hemler 678 stimmen
 13 Florian ernst Lorenz 672 stimmen
 14 daniela Leukert-Fischer 652 stimmen
 15 dr. volker Posegga 624 stimmen
 16 Kurt degenhard 600 stimmen
 17 dr. rainer Wieland 595 stimmen
 18 michael misch 503 stimmen
 19 Jan K. schäfer 420 stimmen
 20 dr. ulrich Wanner-Laufer 417 stimmen
 21 nouraddin ei Amin 401 stimmen
 22 michael Luthin 289 stimmen

   15.671 Stimmen

die rechtsanwaltskammer entsendet in die satzungsversammlung 10 mitglieder.

gewählt sind die mitglieder, die die höchste stimmzahl auf sich vereinigen, das sind:
 1 hans-Peter benckendorff 1.323 stimmen
 2 Angela Adler 1.085 stimmen
 3 tania Wolf 973 stimmen
 4 dr. Kerstin unglaub 900 stimmen
 5 dr. thomas gasteyer 872 stimmen
 6 dr. rudolf Lauda 828 stimmen
 7 nathalie brede 815 stimmen
 8 dr. Andreas hasse 805 stimmen
 9 dr. clemens canzler 772 stimmen
 10 dr. timo hermesmeier 735 stimmen

die gewählten haben die Wahl angenommen.

sie sind der bundesrechtsanwaltskammer als vertreter benannt worden.

es wird daraufhingewiesen, dass gemäß § 18 Wo die Wahl angefochten werden kann.

§ 18 Wo lautet:

§ 18

Wahlanfechtung

1. Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl binnen eines monats nach veröffentlichung 
des Wahlergebnisses in der dritten Wahlbekanntmachung beim Wahlausschuss 
schriftlich anfechten. die Frist beginnt mit dem dritten tage nach der veröffentli-
chung.

2. die Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.
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3. die Wahlanfechtung kann nur daraufgestütz! werden, dass gegen wesentliche vor-
schriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
wurde und die möglichkeit besteht, dass durch den verstoß das Wahlergebnis be-
einflusst worden ist.

4. Über die Wahlanfechtung entscheidet der Wahlausschuss. die entscheidung des 
Wahlausschusses ist mit rechtsmittelbelehrung (§ 223 brAo) durch förmlich zu-
gestellten brief dem Anfechtenden und demjenigen mitzuteilen, dessen Wahl filr 
ungültig erklärt worden ist.

5. die Wahl wird wiederholt, soweit sie für ungültig erklärt wird.

die Anschrift des Wahlausschusses lautet:

Wahlausschuss zur Wahl der Vertreter 
der Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main 
in der Satzungsversammlung

z.Hd. der Vorsitzenden 
Rechtsanwältin Dr. Annegret Bürkle

Bockenheimer Anlage 36 
60322 Frankfurt am Main.

die veröffentlichung erfolgt im Justiz-ministerial-blatt des Landes hessen.

Frankfurt am main, den 17. April 2015

Für den Wahlausschuss:

(dr. Annegret bürkle) 
vorsitzende des Wahlausschusses
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zum vorsitzenden richter
am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht dr. Frank schellenberg und 

dr. christoph rennig;

zur richterin
am oberlandesgericht : richterin am Landgericht Anja hartmann;

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht Jens daniel braun;

zum oberamtsrat
mit Amtszulage : Amtsrat Andreas ebert;

zur oberamtsrätin : Amtsrätin regina schmidt;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen tanja maurer und melanie schäfer;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen Kerstin noack-mühlhausen und 
Andrea spohr;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektoren oliver haude, markus henrich, se-
bastian Kraske und david Polak;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektoren daniel Auth und udo galli;

zur Justizinspektorin : Fabienne blum und nadine schindewolf – beide unter 
gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizinspektor : rene Förstner, Philipp hummel, stephan Lamm, maximilian 
müller und benedikt rudloff – alle unter berufung in das 
beamtenverhältnis auf Probe –,

zum Justizinspektor : Amtsinspektor udo galli.

Justizinspektor sebastian schmitt wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

versetzt wurden:
Justizoberinspektorinnen Anke Pfeiffer v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. 
d. Landesamt für verfassungsschutz hessen in Wiesbaden, ines rauwald v. d. ober-
landesgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht Frankfurt am main, elke Wiegand 
v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hünfeld, Justizinspek-
torinnen sarah hoffmann v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsge-
richt darmstadt, Karolin marquardt v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht Friedberg (hessen), Julia morgenstern v. d. oberlandesgericht Frankfurt 
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am main a. d. Amtsgericht Wetzlar, Alesja ripin v. d. oberlandesgericht Frankfurt am 
main a. d. Amtsgericht marburg, stella russer v. d. oberlandesgericht Frankfurt am 
main a. d. Amtsgericht rüsselsheim, christin thomasberger v. d. oberlandesgericht 
Frankfurt am main a. d. Landgericht darmstadt, Justizinspektoren rene Förstner v. d. 
oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, benedikt 
rudloff v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Königstein im 
taunus, Florian Winkler v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht 
Kassel.

Ausgeschieden sind:

entlassen:
Justizoberinspektorin susann brödner.

ruhestand:
Amtsrat volker schmidt.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

ernannt wurden:
zum Amtsrat : Amtmann oskar Keitzer;

zum Justizamtmann : oberinspektor thomas Lang;

zur Justizinspektorin : rebecca Alburg und Alina gerstenberg – unter gleichzeiti-
ger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizinspektor christoph Fröba wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
rufen.

versetzt wurden:
Justizinspektorinnen Alina gerstenberg v. d. generalstaatsanwaltschaft a. d. staats-
anwaltschaft Frankfurt am main, marie-Luise schmidt v. d. generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt am main a. d. staatsanwaltschaft marburg, Justizinspektor thomas 
Laubach v. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main a. d. staatsanwaltschaft 
hanau.

Landgerichte

ernannt wurden:
zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht gernot christ in marburg und mar-

tin schnabel in Frankfurt am main;

zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe carola brücher in darmstadt, dr. Kers-

tin thoma in Frankfurt am main und Andrea Keil in Kassel 
– alle unter gleichzeitiger berufung in das richterverhältnis 
auf Lebenszeit –;
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zum regierungsdirektor : regierungsoberrat rudolf scholtes in Frankfurt am main;

zum regierungsrat : oberamtsrat hartmut giesler in Kassel;

zur oberamtsrätin : Amtsrätin heidi engel-günther in Kassel, monika sommer 
in Limburg a.d. Lahn und Johanna schurgacz in Wiesba-
den;

zum oberamtsrat : Amtsrat Peter Friedel in Frankfurt am main;

zum Amtsrat : Amtmann rolf Krämer in Frankfurt am main;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin Kristin bollack in Frankfurt am main;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor stephan Popken in Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin ulrike brand, ildiko Frey in Frankfurt am 
main, heike Kilian in Fulda sowie carola Kasmierczak und 
heike Werner in Kassel;

zum Amtmann : oberinspektor Frank chalas, thomas Juretzek in Frankfurt 
am main, bernhard Litzinger in Limburg a.d. Lahn sowie Ar-
nold Kohlhaas und Peter raithel in Wiesbaden;

zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorin Ann-Kristin ellrich in Frankfurt am main;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektor tobias Kimpel in hanau;

zur oberinspektorin : inspektorin Josefine hein in Frankfurt am main, silke iannot-
ti, Yvonne von Wienitz in gießen, stefanie estel in hanau, 
Katrin Paul in Kassel und inga räbiger in Limburg a.d. Lahn;

zum oberinspektor : inspektor Özkan Yildirim in Frankfurt am main, hendrik  
mawick in Fulda sowie erich Achilles und Peter müller in 
gießen;

zur Justizinspektorin : Justizsekretärin melanie Koch in Frankfurt am main;

zum Justizinspektor : mark diehl in Frankfurt am main und michael schwebs in 
Wiesbaden – beide unter gleichzeitiger berufung in das be-
amtenverhältnis auf Probe –;

zur inspektorin : Anja Feuerbach, margerita haug, Yvonne Kiefer, carolin 
speith in darmstadt, maren diehl, magdalena Königs, ina 
Poggensee, cilem Yedikat in Frankfurt am main und sandra 
seidel in Fulda – alle unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf Probe –;

zum inspektor : timo schüler, david Weiner und christoph Weß in darm-
stadt – alle unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf Probe –.

oberinspektorin donata nagel in Wiesbaden, inspektorin sandra Weber in darm-
stadt, Andrea buch, viola hartmann, Jenny Pabel in Frankfurt am main, miriam blu-
dau in gießen, monika Welzenbach in hanau, Katrin bänfer in Kassel, simone bie-
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derbick, Katrin hausherr in Wiesbaden, inspektor Jens berg in Frankfurt am main, 
stefan sonntag in gießen und oliver momberg in Kassel wurden in das beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtfrau britta schade v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht idstein, 
Justizoberinspektorin ulrike Lehmann v. d. Landgericht darmstadt a. d. Landgericht 
Kassel, inspektor Florian bleier v. d. Landgericht darmstadt a. d. Landgericht co-
burg.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrat gerhard Lange in Kassel, Amtsrat norbert Quick in Frankfurt am main, 
Peter ruhwedel in gießen, holger naumann in Korbach, Amtmann gerhard deußner 
in darmstadt, Wolfgang Köhler in Frankfurt am main, oberinspektor Karl bongard in 
Limburg a.d. Lahn.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zum staatsanwalt : richter auf Probe dr. hun chai in Frankfurt am main – unter 

berufung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Amtsrat : Justizamtmann Knut reymann in Frankfurt am main;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin stephanie Jäkel und Katja sprinz in 
Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin marianne isselhard in Frankfurt am main 
und ute diegelmann in Kassel;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor dirk Weseloh in hanau und gerald spi-
woks in marburg;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektor heiko trinter in Frankfurt am main;

zur inspektorin : Frau Alexandra schneider in darmstadt – unter gleichzeiti-
ger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Justizinspektorin : Frau susanne strzalla in gießen – unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizinspektorin Ann-christin rehder in darmstadt und Franziska Kraus in marburg 
wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizinspektorinnen Lisa Jung v. d. staatsanwaltschaft Freiburg a. d. staatsanwalt-
schaft darmstadt , stephanie Kämmerer v. d. staatsanwaltschaft gießen a. d. Amts-
gericht gießen, sonja Pfeffinger v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. staatsan-
waltschaft mannheim.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand: 
oberstaatsanwalt dietmar schaub in Kassel und Amtmann heinrich Loggen in darm-
stadt.

Amtsgerichte

ernannt wurden:
zum regierungsdirektor : regierungsoberrat Werner roth in Frankfurt am main;

zur oberamtsrätin : Amtsrätin Andrea ney in Frankfurt am main;

zur Amtsrätin : Justizamtfrau Jutta baule in darmstadt, christa Pfeifer in 
dieburg, christina bär in Frankfurt am main, Karin haake in 
gelnhausen;

zum Amtsrat : Justizamtmann michael braukmeier in bad schwalbach, 
Johannes schmitt-emden in Frankfurt am main, thomas 
dammel in offenbach am main;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin ina Lieber in bad schwalbach, san-
dra theill in darmstadt, Julia dittberner, Annett hilbert in 
Frankfurt am main, Alexandra Jung in offenbach am main;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor rené Lindner in Limburg a.d. Lahn;

zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorin Anika grubelnig, michaela Wolf in Frank-

furt am main, Anne Wagner in gießen, Karoline halboth in 
hanau, Adriane räuber in offenbach am main;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektor michael raub in darmstadt, Kevin hofacker 

in Frankfurt am main;

zur Justizinspektorin : Frau Anne-Kathrin Friedrich, Frau Lea Köberle, Frau maria 
tiedmann in bad homburg v. d. höhe, Frau sabrina tantarn 
in büdingen, Frau bianca Axmann, Frau Julia balzer, Frau 
verena heil, Frau mareike schulze, Frau susan zentgraf in 
Frankfurt am main, Frau Lisa Wehrmeister in groß-gerau, 
Frau elena hartmann in Königstein im taunus, Frau Anna-
Lena otto in Limburg a.d. Lahn, Frau Johanna braun in 
marburg, Frau ina richter in offenbach am main, Frau man-
dy Kiontke in Wetzlar – alle unter gleichzeitiger berufung in 
das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Justizinspektorin : Justizobersekretärin Jeanette Pussehl in bad homburg v. d. 
höhe, sandra breßler in Kassel;

zum Justizinspektor : herr Jens zabbée in bad homburg v. d. höhe, herr steffen 
Laux in bad schwalbach, herr till hornburg, herr benjamin 
rosen in Frankfurt am main, herr björn böhm in Kirchhain, 
herr Kai Appel in Königstein im taunus, herr nils mortimer 
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strack in marburg, herr André binder, herr stefan neuge-
bauer in rüdesheim am rhein, herr matthias Walter in se-
ligenstadt – alle unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –;

zum Justizinspektor : Justizobersekretär timo Wenner in Frankfurt am main, Jus-
tizsekretär Frank röder in büdingen, marcel menz in rüs-
selsheim.

Justizinspektorin Katharina schüßler-heise in eschwege, Kathrin hofmann, sarah-
damaris hoinkis, Katharina Lenzing, sabine Leopold, Fenja mohr, Jeannine Weber 
in Frankfurt am main, melanie schwager in gelnhausen, cathrin simmer in gießen, 
Janine behm, Lisa raab, Lisa Wiegandt in hanau, maren Waßmann, bianca zeuch 
in Kassel, Alexandra Jahn in Königstein im taunus, mandy herrmann in marburg, 
Kristina Kaiser in offenbach am main, Alexandra Leonhardt in rüsselsheim, Justizin-
spektor daniel busch, martin Fenner in darmstadt, marcel dilchert in Kassel, tobias 
gourge in rüdesheim am rhein, Lutz brückner in seligenstadt wurden in das beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtfrau monika Jäger v. d. Amtsgericht Kassel a. d. Amtsgericht meschede, 
Justizamtmann dirk schlaffer v. d. Amtsgericht idstein a. d. Amtsgericht Wiesbaden, 
Justizoberinspektorin Juliane degenhardt v. d. Amtsgericht Paderborn a. d. Amts-
gericht Kassel, Justizinspektorinnen stefanie beller v. d. Amtsgericht darmstadt a. 
d. Amtsgericht michelstadt, Julia geiter v. d. Amtsgericht Frankfurt am main an die 
staatsanwaltschaft darmstadt, Anika höhn v. d. Amtsgericht bad homburg v. d. 
höhe a. d. Amtsgericht Kassel, Kathrin hofmann v. d. Amtsgericht Frankfurt am main 
a. d. Amtsgericht gießen, Anna Keßler v. d. Amtsgericht rüdesheim am rhein a. d. 
Amtsgericht Kassel, Aileen Kunze v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amts-
gericht hünfeld, stephanie otto v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht 
gießen, Anne Wagner v. d. Amtsgericht marburg a. d. Amtsgericht gießen, theresa 
Weber v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht hanau, Katja Weigand 
v. d. Amtsgericht gelnhausen a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, Justizinspektoren 
daniel busch v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht dieburg, bastian hörnig 
v. d. Amtsgericht darmstadt an die generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, 
sebastian schmidt v. d. Amtsgericht Königstein im taunus an den hessischen ver-
waltungsgerichtshof in Kassel, Justizobersekretärin mit dLA im rechtspflegerdienst 
sandra breßler v. d. Amtsgericht hanau a. d. Amtsgericht Kassel, Justizobersekretär 
mit dLA im gehobenen Justizdienst michael bußweiler v. d. Amtsgericht Wetzlar a. d. 
Landgericht Limburg a.d.Lahn.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richter am Amtsgericht harro hans Wolfgang Freiherr marschall von bieber-
stein in Limburg regierungsoberrätin Friederike siegismund-Knauft in Wiesbaden, 
oberamtsrätin sylvia heldmann in bad homburg v. d. höhe, monika neumeyer in 
Friedberg (hessen), barbara meixner in Kassel, Amtsrätin Waltraud schiemann in 
offenbach am main, Amtsrat bernhardt vonderheidt in dieburg, stefan geihofer in 
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groß-gerau, heinrich baßermann in hanau, Amtsinspektorin Anneliese Leverentz in 
eschwege, Amtsinspektor manfred Weiß in Wetzlar und Amtsinspektor dieter dürin-
ger in Friedberg (hessen).

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zur oberamtsanwältin : Amtsanwältin bianca ziegler.

Arbeitsgerichte

ernannt wurde:
zum richter
am Arbeitsgericht : richter auf Probe Falko börner in Wiesbaden – unter beru-

fung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Sozialgerichte

ernannt wurde:
zum richter
am sozialgericht : richter auf Probe dr. martin hofmann in darmstadt – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

ernannt wurden:
zur oberamtsrätin : Amtsrätin Petra schellhaas;

zum Amtsrat : Amtmann Andreas hendrich;

zum Amtmann : oberinspektor thomas Peter Janik;

zum oberinspektor : inspektor stefan sbiegay;

zum obersekretär : erster Justizhauptwachtmeister michael Jäger.

Notarinnen und Notare

zur notarin wurde bestellt:
rechtsanwältin delia Janina reinders mit dem Amtssitz in Wiesbaden.

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt michael günther hofmann mit dem Amtssitz in offenbach am main, 
rechtsanwalt maik christoph henkes mit dem Amtssitz in Friedrichsdorf, rechts-
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anwalt Peter Walter vollmer mit dem Amtssitz in Wiesbaden und rechtsanwalt dr. 
ioannis Lymperidis mit dem Amtssitz in Wiesbaden.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar Jörg richter, groß-umstadt, mit Ablauf des 30.06.2015.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Klaus schöbel, darmstadt, mit Ablauf des 30.04.2015, 
notarin helga duy, idstein, mit Ablauf des 31.05.2015, 
notar Wolfgang Pfeiffer, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.05.2015, 
notar volker münch, gelnhausen, mit Ablauf des 31.05.2015.

S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

2. zwei richterinnen oder zwei richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

3. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2) , die oder der mit teilzeit zur hälfte 
des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.
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4. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Landgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Staatsanwaltschaften

5. eine staatsanwältin – als gruppenleiterin – oder einen staatsanwalt – als gruppen-
leiter – bei einer staatsanwaltschaft
bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main 
(r 1 mit Amtszulage nach Fußnote 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.8) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

6. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen zu nr. 1 bis nr. 6 sind binnen drei Wochen auf dem dienstweg an das 
hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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H I N W E I S E

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. september 2016 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
– Laufbahnzweig: Rechtspflegerdienst 

Abschluss: Diplom-Rechtspfleger/in (FH) –

ein.

eingestellt werden kann, wer
•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundord-
nung im sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzu-
treten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	(diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	Inhaberinnen	
und inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des 
§ 7 Abs. des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 eine	zu	einem	Hochschulstudium	berechtigende	Schulbildung	(Abitur,	Fachhoch-
schulreife) oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand besitzt.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2015 bei dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift / Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schul-
zeugnisses (sommer 2015),

c) beglaubigte Abschriften / Kopien der zeugnisse über beschäftigungen (auch evtl. 
Ausbildung / studium) seit der schulentlassung,

d) eine erklärung, ob und ggf. welche schulden die bewerberin oder der bewerber hat,

e) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der 
gesetzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eig-
nungsprüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und wer-
den bei gleicher eignung vorrangig berücksichtigt.

bewerbungen von menschen mit migrationshintergrund sind ebenfalls ausdrücklich 
willkommen.
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ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Lauf-
bahnprüfung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstel-
lungen nach dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenver-
hältnis auf Probe (mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit) nach bestandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme 
besteht allerdings ebenso wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetsei-
ten aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des allgemeinen Justizdienstes, die sich im Wege des 
Aufstieges für die rechtspflegerausbildung bewerben möchten, wird voraussichtlich 
im oktober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine gesonderte rundverfü-
gung folgen.

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. september 2016 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes 
– Laufbahnzweig allgemeiner Justizdienst –

für die Ausbildung zur Justizfachwirtin/zum Justizfachwirt ein.

eingestellt werden kann, wer
•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist	oder	

die staatsangehörigkeit eines anderen mitgliedsstaates der europäischen union 
oder der Länder island, Liechtenstein, norwegen, schweiz besitzt,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundord-
nung im sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzu-
treten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	(diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	Inhaberinnen	
und inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des 
§ 7 Abs. des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 den	Abschluss	einer	Realschule	oder den erfolgreichen Abschluss einer haupt-
schule und eine abgeschlossene berufsausbildung oder den erfolgreichen Ab-
schluss einer hauptschule und eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand 
nachweisen kann.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2015 bei dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.
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der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift / Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schul-
zeugnisses (sommer 2015),

c) nachweise/zeugnisse über beschäftigungen (auch evtl. Ausbildung/studium) seit 
der schulentlassung,

d) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der 
gesetzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eig-
nungsprüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und wer-
den bei gleicher eignung vorrangig berücksichtigt.

bewerbungen von menschen mit migrationshintergrund sind ebenfalls ausdrücklich 
willkommen.

ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Lauf-
bahnprüfung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstel-
lungen nach dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenver-
hältnis auf Probe (mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit) nach bestandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme 
besteht allerdings ebenso wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetsei-
ten aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des Justizwachtmeisterdienstes und des Justizvollzie-
hungsdienstes und für Justizangestellte und Justizfachangestellte, die sich für den 
allgemeinen Justizdienst – Justizfachwirt/in – weiter qualifizieren möchten, wird vor-
aussichtlich im oktober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine gesonderte 
rundverfügung folgen.
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